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Thema Artikel Kommentar Erläuterung 

Proportionalitätsprinzip 1 Ergänzung Bei der Ausgestaltung der Aufsicht hat die EZB die Unterschiede in der Größe 
und der Komplexität der Geschäftsmodelle im Bankensektor in vollem Umfang 
zu berücksichtigen (Erwägungsgrund 17 der EU-Verordnung 1024/2013 vom 
15.10.2013), etwa was Prüfungsumfang und Prüfungsintensität angeht 
(Proportionalitätsprinzip). Wegen seiner zentralen Bedeutung sollte dieses 
Prinzip auch in Artikel 1 der EZB-Rahmenverordnung ausdrücklich genannt 
werden. 

Abgrenzung der „wesentlichen 
Aufsichtsbeschlüsse“ 

1, 23 Ergänzung Trotz wichtiger Rechtsfolgen bleibt in den Artikeln 1 und 23 unklar, was unter 
„wesentlichen Aufsichtsbeschlüssen“ zu verstehen ist. Dieser Begriff sollte in der 
Verordnung unbedingt präzisiert werden. 

Stellung der Mitarbeiter einer 
anderen nationalen 
Aufsichtsbehörde 

7 Ergänzung Die Rechte und Pflichten eines Mitarbeiters einer anderen nationalen 
Aufsichtsbehörde, der auf Aufforderung der EZB in ein nationales Aufsichtsteam 
eingegliedert wird, sollten sehr viel genauer bestimmt werden. Hierbei muss 
auch sichergestellt werden, dass die betreffenden Mitarbeiter mindestens 
ebenso hohen Vertraulichkeitsstandards unterliegen wie jene der betreffenden 
nationalen Aufsichtsbehörde. 

Sprachenregelung 23 Streichung Für die beaufsichtigten Institute ist es von großer Bedeutung, auch zukünftig in 
der Amtssprache ihres Sitzlandes mit der Aufsicht kommunizieren zu können. 
Wenn die nationale Aufsicht nur auf Englisch mit der EZB kommunizieren kann 
und zudem ggf. englische Zusammenfassungen von Dokumenten der Institute 
erstellen muss, entsteht jedoch ein erheblicher faktischer Druck, auch die 
Kommunikation mit den Instituten auf Englisch abzuhalten. Die Regelung sollte 
daher gestrichen werden. Eine notwendige Übersetzungsarbeit sollte Aufgabe 
der EZB, nicht der nationalen Behörden sein. 

Sprachenregelung 24 Klarstellung Es ist ein richtiger Grundsatz, dass die Kommunikation eines Instituts mit der 
Aufsicht in jeder Amtssprache der Union erfolgen kann und 
Aufsichtsmaßnahmen zumindest auch in der Sprache des Staates erlassen 
werden, in dem das Institut seinen Sitz hat. Artikel 24 lässt jedoch zugleich eine 
deutliche Präferenz der Aufsicht für eine rein englischsprachige Kommunikation 
erkennen und scheint diese zudem für Anhörungen als Regelfall vorzusehen, 
von dem Abweichungen gesondert beantragt werden müssen. Hier muss in der 
zukünftigen Aufsichtspraxis sichergestellt werden, dass Institute, die von ihrem 
Recht gebrauchen machen, in ihrer Heimatsprache mit der EZB zu 
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kommunizieren, deswegen nicht schlechter gestellt werden und eine Ausübung 
dieses Rechts faktisch von Seiten der Aufsicht schleichend immer weiter 
erschwert wird. Dies schließt auch punktuelle oder wiederkehrende 
Datenabfragen seitens der Aufsicht ein. 

Stellungnahmefrist 31 Ergänzung Die in Absatz 2 vorgesehene Frist von zwei Wochen für die Stellungnahme zu 
einem belastenden Aufsichtsbeschluss der EZB ist unangemessen kurz. Denn 
das Institut muss zunächst die rechtliche und faktische Argumentation der EZB 
analysieren und bewerten und danach, oft unter Einbeziehung externer 
Rechtsberatung, eine angemessene Antwort entwickeln. Dieses Problem ist 
dem Verordnungsgeber offenbar auch bewusst, da explizit die Möglichkeit einer 
Fristverlängerung erwähnt wird. Es bleibt aber undefiniert, wann und unter 
welchen Umständen sie gewährt werden kann. Das schafft keine ausreichende 
Rechtssicherheit für die Institute. Die Stellungnahmefrist sollte daher generell 
verlängert werden. Zudem sollte klar definiert werden, in welchen Fällen die 
Aufsicht einer Fristverlängerung definitiv zustimmen muss. 
 

Höchstdauer der Akteneinsicht 32 Ergänzung Die Verordnung sollte Fristen vorsehen, bis wann die Aufsichtsbehörden über 
den Antrag auf Akteneinsicht entscheiden und Einsicht gewähren müssen. 
  

Umfang der Akteneinsicht 32 Streichung Der pauschale Ausschluss der Korrespondenz zwischen EZB und nationalen 
Aufsichtsbehörden sowie von internen Dokumenten der EZB ist zu weitreichend, 
da gerade diese Dokumente oft erst den Beweis von fehlerhaftem Vorgehen auf 
Seiten der Aufsicht erlauben und damit von großer Bedeutung für einen 
effektiven Rechtschutz sind. 

Elektronische Zustellung von 
Aufsichtsbeschlüssen 

35 Ergänzung Die in Absatz 10 vorgesehene elektronische Zustellung von 
Aufsichtsbeschlüssen wird in der Praxis eine sehr große Bedeutung für die 
beaufsichtigten Institute haben. Es ist daher unbefriedigend, dass die 
Verordnung hierauf nur in sehr unbestimmter Form eingeht und alles Weitere 
einem zukünftigen Aufsichtsbeschluss überlässt. Hier sollte dringend eine 
Konkretisierung erfolgen oder, falls dies derzeit noch nicht möglich ist, in der 
Verordnung normiert werden, dass die EZB vor einem entsprechenden 
Aufsichtsbeschluss eine Konsultation aller betroffenen Interessengruppen zu 
den geplanten Regelungen für das elektronische Zustellungsverfahren 
durchführen wird. 
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Definition von „spezifischen 
Wirtschaftsbereichen“ 

57 Ergänzung Die Entscheidung, ob ein Institut als signifikant eingestuft wird, hat erhebliche 
Bedeutung für das betreffende Unternehmen. Vor diesem Hintergrund erscheint 
es zu unbestimmt, wenn diese Entscheidung an der Bedeutung des Instituts für 
„spezifische Wirtschaftsbereiche“ eines Mitgliedstaates anknüpft, ohne das 
definiert wird, welche es  sind, wie sie abgegrenzt werden und welche 
volkswirtschaftliche Bedeutung ihnen zukommen muss. 
 

Kritierien für die 
Beaufsichtigung nicht 
signifikanter Institute 

67 Ergänzung Die Zuordnung der Aufsicht zur EZB oder zur nationalen Bankaufsichtsbehörde 
hat weitreichende Konsequenzen für das betreffende Institut. Art. 67 nennt 
lediglich Faktoren, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden können, ob 
die EZB die direkte Aufsicht über ein nicht signifikantes Institut übernimmt. Er 
schafft aber keine ausreichende Klarheit, in welchen Fällen eine solche 
Entscheidung erfolgen wird. Hier müssen die Fälle, in denen es zu einer 
Übertragung der Aufsicht kommt, sehr viel genauer und in rechtlich 
überprüfbarer Form definiert werden. 

Kriterien für die Einstufung 
signifikanter Institute als nicht 
signifikant 

70 Ergänzung Die Kriterien, in denen auf die direkte Beaufsichtigung signifikanter Institute 
durch die EZB verzichtet werden kann, sollten sehr viel präziser und anhand 
nachvollziehbarer Indikatoren definiert werden. 

Veröffentlichung von 
Verwaltungsgeldbußen 

132 Streichung Die geplante Veröffentlichung von Beschlüssen über Verwaltungsgeldbußen auf 
der Webseite der EZB („naming and shaming“) ist weder geeignet noch 
erforderlich oder angemessen für eine erfolgreiche Sanktionspraxis. Durch eine 
solche Veröffentlichung würde über das Bußgeld hinaus eine weitergehende 
Bestrafung mit unvorhersehbaren  Reputationsschäden erfolgen. In jedem Fall 
muss ausgeschlossen werden, dass eine derartige Auflistung auf der EZB-
Webseite bereits vor der Bestandskraft des Bußgeldbescheides erfolgt. Hier 
würde durch den kaum umkehrbaren Reputationsschaden der Rechtsschutz des 
betreffenden Instituts faktisch ausgehöhlt. 
 

Zeugnisverweigerungsrecht 139 Ergänzung Beim Recht der EZB, die Vorlage aufsichtlich relevanter Informationen ad hoc 
gegenüber natürlichen und juristischen Personen anzuordnen, sollte explizit 
aufgeführt werden, dass die Auskunftspflichtigen ein 
Auskunftsverweigerungsrecht besitzen, soweit sie sich selbst oder einen 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung nach nationalen 
Vorschriften aussetzen würden. Das Recht des Betroffenen, zu schweigen und 
sich nicht selber zu belasten, wird auch im Unionsrecht von Art. 48 der 
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Grundrechtecharta geschützt. 

Informationsanforderungen 
der EZB 

140 Klarstellung Im Verordnungstext sollte explizit deutlich gemacht werden, dass durch 
Anforderungen der EZB kein Zwang zur Meldung von Daten nach IFRS-
Prinzipien für die Institute, die weiterhin nach nationaler Rechnungslegung 
bilanzieren, begründet werden kann. 

 


